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§ 73 GAG 2005
 GAG 2005 - Gemeindeangestelltengesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Vorgesetzten haben das Recht, Mitarbeiter, die eine Dienstp1icht verletzen, zu ermahnen. Bei einer

Diskriminierung nach dem Antidiskriminierungsgesetz besteht die Pflicht zur Ermahnung.

(2) Ermahnungen gemäß Abs. 1 haben, abgesehen von ihrem allfälligen Ein1uss auf die Leistungsbeurteilung, keine

dienstrechtlichen Folgen.

In Kraft seit 10.06.2005 bis 31.12.9999
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